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A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.		wie	 viele	 Förderprogramme,	 verstanden	 als	 zweckgebundene	 finanzielle	Un-
terstützung an Dritte, im Geschäftsbereich des Ministeriums für Wirtschaft, 
Arbeit und Tourismus existieren (unter Nennung des Förderprogrammnamens, 
der Art der Abwicklung [FöBIS, L-Bank, hausintern etc.] und des jeweiligen 
Gesamtfördervolumens	samt	Mittelabfluss	zum	Stichtag	1.	Oktober	2024);

2.  wie die Landesregierung den bisherigen Gesamtfortschritt bei der Digitalisie-
rung der Förderprogramme im Geschäftsbereich des Wirtschaftsministeriums 
bewertet;

3.  welche technischen und administrativen Herausforderungen bei der Digitali-
sierung von Förderprogrammen hierbei aufgetreten sind und wie diese gelöst 
wurden;

4.  bei welchen Förderprogrammen im Geschäftsbereich des Wirtschaftsministe-
riums bereits eine vollständig digitalisierte und medienbruchfreie Antragstel-
lung, Bearbeitung und Abwicklung des gesamten Förderprozesses möglich ist 
und	bei	welchen	Programmen	dies	nur	teilweise	oder	noch	nicht	möglich	ist;

5.  wie sie die durchschnittliche Bearbeitungszeit von Anträgen vor und nach der 
Digitalisierung	einschätzt	und	welche	Verbesserungen	dadurch	erzielt	wurden;

6.		wie	weit	die	L-Bank	mit	der	Einrichtung	einer	Portallösung	ist,	die	das	„Once-
Only“-Prinzip	ermöglicht;
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 7.  ob Bestrebungen existieren, eine Vernetzung zwischen der L-Bank bzw. den 
abwickelnden	Stellen	und	anderen	Behörden	(z.	B.	dem	Handelsregister)	her-
zustellen, um vorhandene Daten des Antragstellenden abzurufen, anstatt sie 
erneut	abzufragen;

 8.  wie weit der Implementierungsstand des digitalen Fördermittelmanagement-
systems	FöBIS	fortgeschritten	ist;

	 9.		inwieweit	 die	Umsetzung	 und	Zielerreichung	 der	 Förderprogramme	 im	Ge-
schäftsbereich	des	Wirtschaftsministeriums	durch	ein	systematisches	und	kon-
sistentes	Monitoringsystem	unterstützt	werden;

10.  inwieweit die Datenerfassung und -auswertung sowie das Berichtswesen des 
Monitorings	automatisiert	erfolgen;

11.  inwiefern bestehende Förderprogramme im Geschäftsbereich des Wirtschafts-
ministeriums unter Einbeziehung der Erfahrungen von Antragstellenden eva-
luiert werden und wie diese Erkenntnisse bei der Entwicklung neuer Programme 
berücksichtigt	werden;

12.  inwieweit die Ergebnisse des Berichts des Normenkontrollrats „Vereinfa-
chung	von	Landesförderprogrammen“	aus	dem	Jahr	2023	genutzt	wurden,	um	
Verfahren im Geschäftsbereich des Wirtschaftsministeriums zu vereinfachen 
und	weiterzuentwickeln;

13.  welche konkreten Maßnahmen die Landesregierung plant, um die Digitali-
sierung der Förderprogramme im Ressort des Wirtschaftsministeriums in den 
kommenden	zwei	Jahren	weiter	zu	beschleunigen.

24.10.2024

Herkens, Geugjes, Hagmann, Häusler, Niemann, 
Resch, Seimer, Schoch, Tok GRÜNE

B e g r ü n d u n g

Die	Digitalisierung	des	Förderwesens	ist	ein	wichtiger	Schritt	um	Effizienz,	Trans-
parenz	und	Zugänglichkeit	der	Fördermittelvergabe	zu	verbessern.	Besonders	für	
kleine	 und	mittlere	Unternehmen	 ist	 es	 elementar,	 dass	 die	Antragstellung,	 die	
Bearbeitung ihres Antrags und die Auszahlung von Fördergeldern aufwandsarm, 
reibungslos und zügig erfolgen kann. Der Antrag soll daher den aktuellen Stand 
der Digitalisierung von Förderprogrammen im Geschäftsbereich des Ministeriums 
für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus erheben und herausarbeiten, in welchen Be-
reichen	weitere	Maßnahmen	notwendig	sind,	um	eine	medienbruchfreie	und	effi-
ziente Bearbeitung von Förderanträgen zu gewährleisten.
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S t e l l u n g n a hme* )

Mit Schreiben vom 2. Dezember 2024 Nr. WM31-43-100/144/4 nimmt das Mi-
nisterium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus im Einvernehmen mit dem Minis-
terium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen und dem Ministerium für 
Finanzen zu dem Antrag wie folgt Stellung:

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.		wie	viele	Förderprogramme,	verstanden	als	zweckgebundene	finanzielle	Unter-
stützung an Dritte, im Geschäftsbereich des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit 
und Tourismus existieren (unter Nennung des Förderprogrammnamens, der Art 
der Abwicklung [FöBIS, L-Bank, hausintern etc.] und des jeweiligen Gesamt-
fördervolumens	samt	Mittelabfluss	zum	Stichtag	1.	Oktober	2024);

Zu	1.:

In der Anlage	ist	zu	den	Ziffern	1	und	4	eine	Übersicht	der	Förderprogramme	im	
Geschäftsbereich des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus zum 
1.	 Oktober	 2024	 dargestellt,	 jeweils	 unter	 Nennung	 des	 Förderprogramms,	 des	
jeweiligen	 Gesamtfördervolumens	 und	 Mittelabflusses	 zum	 Stichtag	 sowie	 der	
Art der Abwicklung und dem Stand der Digitalisierung. Dabei wurden folgende 
Annahmen zugrunde gelegt: 

Förderprogramme im Sinne der Anfrage sind Förderungen, bei denen zwei oder 
mehr	Fördermaßnahmen	mit	der	gleichen	Zielsetzung	umgesetzt	werden	und	die	
Förderauswahl	nach	öffentlicher	Ausschreibung	in	einem	wettbewerblichen	Ver-
fahren	erfolgt.	Unter	„öffentlicher	Ausschreibung“	wird	jede	Form	der	Bekannt-
machung des Förderprogramms verstanden (beispielsweise Internet, Aufruf an 
Zielgruppe,	Presse,	Fachzeitschriften	etc.).

2.		wie	die	Landesregierung	den	bisherigen	Gesamtfortschritt	bei	der	Digitalisie-
rung der Förderprogramme im Geschäftsbereich des Wirtschaftsministeriums 
bewertet;

3.  welche technischen und administrativen Herausforderungen bei der Digitali-
sierung von Förderprogrammen hierbei aufgetreten sind und wie diese gelöst 
wurden;

Zu	2.	und	3.:

Zu	den	Ziffern	2	und	3	wird	aufgrund	des	Zusammenhangs	gemeinsam	Stellung	
genommen.

Die Konzipierung von Förderprogrammen erfolgt stets unter der Maßgabe, die 
notwendigen Antragsunterlagen und Anforderungen bzgl. Abrechnung und Be-
richterstattung durch die Begünstigten auf das notwendige Minimum zu beschrän-
ken. Dahin gehend werden die Regularien der Antragstellung wiederkehrend ge-
prüft und bei Bedarf im Rahmen der Möglichkeiten angepasst. Aufwandsreduzie-
rende Maßnahmen beinhalten u. a. die Bereitstellung kurzer, digital abrufbarer 
Formulare	und	Vordrucke,	beispielsweise	für	Verwendungsnachweise,	oder	Un-
terstützungsleistungen bei Antragstellung, Abrechnung und Berichterstattung 
durch die L-Bank oder den Projektträger. 

_____________________________________

*)  Der Überschreitung der Drei-Wochen-Frist wurde zugestimmt.
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Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus misst der digitalen An-
tragstellung insgesamt große Bedeutung bei, da der Antragsprozess dadurch ins-
gesamt	effizienter	gestaltet	wird,	Fehler	in	der	Antragstellung	vermieden	und	der	
Bearbeitungsaufwand für Antragsteller und Bewilligungsstelle reduziert werden 
kann. Daher unternehmen das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus 
und die beauftragten Dienstleister und Projektträger sowie die L-Bank fortlaufend 
Anstrengungen,	 die	 Bewerbungsprozesse	 der	 Förderprogramme	 im	 Zuge	 einer	
besseren Nutzerfreundlichkeit weiterzuentwickeln. 

Im Hinblick auf den Gesamtfortschritt der Digitalisierung der Förderprogramme 
im Geschäftsbereich des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus sind 
die Vielfältigkeit der verschiedenen Programme und das Fehlen eines einheit-
lichen	Systems	der	Identifikation	von	Unternehmen	zu	berücksichtigen.	Aufgrund	
der Vielzahl an Förderprogrammen sind außerdem viele verschiedene Akteure 
involviert. 

Die wesentlichen technischen Herausforderungen sind dabei oftmals auf Schnitt-
stellenprobleme	zwischen	unterschiedlichen	Systemen	und	bestehenden	Program-
men zurückzuführen. Die Anbindung des Fachverfahrens Fördermittel-Bearbei-
tungs-	und	Informationssystem	(FöBIS)	zur	E-Akte	ist	derzeit	in	Entwicklung.	

Bei der Gesamtbewertung ist zu beachten, dass die unbestreitbar weiterhin be-
stehenden	Herausforderungen	bei	dem	Ziel,	die	Abwicklung	von	Förderprogram-
men zu digitalisieren oder – bei bereits weitgehend digitalisierten Programmen – 
eine	vollständige	Digitalisierung	zu	erreichen,	größtenteils	nicht	spezifisch	für	die	
Förderprogramme des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus sind. 
Schwierigkeiten bestehen vielmehr oftmals aufgrund technischer Rahmenbedin-
gungen oder rechtlicher Vorgaben, insbesondere Schriftformerfordernissen, die 
nur	begrenzt	durch	das	Ministerium	beeinflussbar	sind.	

4.		bei	 welchen	 Förderprogrammen	 im	Geschäftsbereich	 des	Wirtschaftsministe-
riums bereits eine vollständig digitalisierte und medienbruchfreie Antragstel-
lung, Bearbeitung und Abwicklung des gesamten Förderprozesses möglich ist 
und	bei	welchen	Programmen	dies	nur	teilweise	oder	noch	nicht	möglich	ist;

Zu	4.:

Der Stand der Digitalisierung bei den jeweiligen Förderprogrammen ist in der 
beigefügten Anlage	zu	den	Ziffern	1	und	4	dargestellt.	Das	Ministerium	für	Wirt-
schaft, Arbeit und Tourismus ist in fortlaufendem Austausch mit der L-Bank und 
den Projektträgern, um die Antragstellung im Sinne der Antragstellenden und der 
Behörden weiter zu verbessern und gerade mit Blick auf einen vollständigen digi-
talen und medienbruchfreien Ablauf zu vereinfachen. 

Aktuell	ist	bei	Finanzhilfen	und	Zuschussförderungen	über	die	L-Bank	eine	voll-
ständig digitalisierte Bearbeitung des gesamten Förderprozesses (von Antrag-
stellung	 bis	 Auszahlung)	 bei	 keinem	 Förderprogramm	 gegeben.	 Eine	 teilweise	
digitalisierte und eine teilweise medienbruchfreie Antragstellung ist derzeit bei 
der	 Digitalisierungsprämie	 Plus	 (Zuschussvariante)	 möglich.	 Der	 Medienbruch	
ist	hierbei	insbesondere	auf	das	Erfordernis	einer	händischen	Unterschrift	des	An-
tragstellenden	 zurückzuführen,	 sofern	 der	 Antrag	 nicht	 qualifiziert	 elektronisch	
eingereicht wurde. 

Beim Förderprogramm Pre-Seed ist der Antrag derzeit noch in Papierform bei 
der L-Bank einzureichen. Ab Anfang Dezember ist ein digitaler Antrag über 
das Förderportal der L-Bank unter Angabe der Bund-ID vorgesehen. Die Kom-
munikation mit den Antragstellern und dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit 
und Tourismus erfolgt über E-Mails und einen sicheren Datenraum. Eingehende 
Schriftstücke werden bereits automatisiert gescannt und können in elektronischer 
Form	abgespeichert	werden.	Ebenfalls	ist	bereits	eine	digitale	Unterzeichnung	des	
öffentlich-rechtlichen	Vertrags	zur	Förderung	(Projektphase)	über	eine	elektroni-
sche Signatur möglich bzw. wird akzeptiert. Anträge müssen noch manuell erfasst 
werden. Auch Tätigkeiten im Rahmen der Förderprüfung (u. a. Financials und 
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Verträge)	 sind	noch	anhand	von	Checklisten	 (außerhalb	von	Bearbeitungssyste-
men)	vorzunehmen.

Die L-Bank verstärkt ihre Automatisierungs- und Digitalisierungsanstrengungen 
in allen Förderbereichen sowie den internen Services und plant, Kundenschnitt-
stellen und Prozesse sukzessive dort zu digitalisieren und zu automatisieren, wo 
es	nutzenstiftend	 ist.	Zum	aktuellen	Zeitpunkt	 sind	noch	nicht	 alle	Optimierun-
gen umgesetzt. Dennoch sind erste Verbesserungen mit der Einführung des För-
derportals bereits erfolgt und für die Antragstellenden unmittelbar erlebbar. Der 
fortschreitende Ausbau der Funktionalitäten im Förderportal wird dieses Erlebnis 
zunehmend bedienerfreundlich, einfach und schnell gestalten und den Gesamtpro-
zess – Antragstellung, Bearbeitungsdauer, Bewilligung und Nachweiseinreichung 
– verbessern.

Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus hat mit der VDI/VDE 
Innovation + Technik GmbH einen Rahmenvertrag für die Projektträgerschaft zur 
Abwicklung von Maßnahmen im Bereich der Innovationsförderung abgeschlos-
sen	auf	dessen	Grundlage	verschiedene	Fördermaßnahmen	umgesetzt	werden.	Zu	
den aktuell laufenden Förderprogrammen zählt insbesondere das Innovationsför-
derprogramm	 Invest	 BW.	Das	 Förderprogramm	wird	mit	 den	 Tools	 „positron“	
und	 „Contingent“	 des	 Projektträgers	 weitestgehend	 digital	 abgewickelt.	 Über	
positron werden die Anträge bzw. Skizzen vom Antragsteller an den Projekt-
träger	übermittelt.	Contingent	wird	rein	als	Datenbank	bzw.	digitale	Akte	für	die	
Arbeiten	des	Projektträgers	verwendet.	Zur	Einhaltung	der	Schriftformerfordernis	
ist lediglich der digital eingereichte Förderantrag zusätzlich handschriftlich unter-
zeichnet	 im	Original	 einzureichen,	 sofern	 der	 Antrag	 nicht	 qualifiziert	 elektro-
nisch eingereicht wurde.

5.  wie sie die durchschnittliche Bearbeitungszeit von Anträgen vor und nach der 
Digitalisierung	einschätzt	und	welche	Verbesserungen	dadurch	erzielt	wurden;

Zu	5.:

Durch	 die	 Digitalisierung	 von	 Förderverfahren	 können	 erhebliche	 Effizienzge-
winne erzielt werden. Neben der Beschleunigung von Förderverfahren sind auch 
Ressourceneinsparungen und Erleichterungen im Bearbeitungsablauf zu erwar-
ten. Die tatsächliche Bearbeitungsdauer richtet sich in erster Linie allerdings auch 
nach dem jeweiligen Antragseingang und der Nachfrage in den unterschiedlichen 
Förderprogrammen.

Bereits vorgenommene Digitalisierungsmaßnahmen lassen bislang keine unmit-
telbaren Rückschlüsse auf Verbesserungen zu. So ist etwa bei den Innovationsgut-
scheinen ein Vergleich der durchschnittlichen Bearbeitungszeiten auf Grundlage 
der bisherigen Anzahl an digitalisiert eingereichten Anträgen noch nicht möglich. 
Es zeigt sich jedoch, dass sich die Qualität der Angaben im Antragsformular ver-
bessert hat. Dies ist z. B. auf technische Plausibilisierungsprüfungen und zusätz-
liche Hinweistexte zurückzuführen. Durch diese Qualitätssteigerungen reduziert 
sich folglich die Anzahl der Nachforderungen beim Antragstellenden.

Bei dem Förderprogramm Pre-Seed der L-Bank konnten Verbesserungen ins-
besondere durch die Einführung der elektronischen Signatur und damit der Di-
gitalisierung des Vertrags erzielt werden. Verbessert hat sich aber insbesondere 
der	Zeitrahmen	bezogen	auf	den	Vertragslauf	(Unterzeichnung,	Versand,	Gegen-
zeichnung,	Rückversand,	Erfassung).	Dieser	konnte	von	24	Tagen	2023	auf	aktu-
ell 12 Tage 2024 verkürzt werden. 
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6.		wie	weit	die	L-Bank	mit	der	Einrichtung	einer	Portallösung	ist,	die	das	„Once-
Only“-Prinzip	ermöglicht;

Zu	6.:

Eine vollständig digitalisierte Bearbeitung des gesamten Förderprozesses (von 
Antragstellung	bis	Auszahlung)	ist	aktuell	bei	keinem	Förderprogramm	aus	dem	
Bereich der Finanzhilfen der L-Bank gegeben. Eine teilweise digitalisierte und 
eine teilweise medienbruchfreie Antragstellung ist derzeit bei der Digitalisie-
rungsprämie	Plus	–	Zuschussvariante	möglich.	Der	Medienbruch	ist	hierbei	 ins-
besondere	auf	das	Erfordernis	einer	händischen	Unterschrift	des	Antragstellenden	
zurückzuführen. Die L-Bank arbeitet bereits an einer entsprechenden Lösung um 
eine medienbruchfreie Antragstellung zu gewährleisten.

Bei	 dem	Förderprogramm	„Innovationsgutscheine“	 ist	 vorgesehen,	 dass	 ab	De-
zember	 2024	 die	 Antragstellung	 sowie	 das	 Votingsystem	 digital	 über	 das	 För-
derportal abgebildet werden. Dies bedeutet, dass die Anträge durch den Antrag-
stellenden über das Förderportal eingereicht werden. Diese Anträge werden an-
schließend an die Mitglieder des Innovationsausschusses weitergeleitet und diese 
bewerten die Anträge hinsichtlich ihres Innovationsgrades und empfehlen die Be-
willigung oder Ablehnung eines Vorhabens durch die L-Bank.

7.  ob Bestrebungen existieren, eine Vernetzung zwischen der L-Bank bzw. den 
abwickelnden	Stellen	und	anderen	Behörden	(z.	B.	dem	Handelsregister)	her-
zustellen, um vorhandene Daten des Antragstellenden abzurufen, anstatt sie 
erneut	abzufragen;

Zu	7.:

Grundsätzlich werden derartige Vernetzungen und Kooperationen geprüft. Hier-
für braucht es gleichwohl die Bereitschaft und die Anschlussfähigkeit aller am 
Prozess beteiligten Stellen. Im Bereich des Elterngelds sind solche Schnittstellen 
zu anderen Behörden und Stellen beispielsweise bereits erfolgreich etabliert.

8.  wie weit der Implementierungsstand des digitalen Fördermittelmanagement-
systems	FöBIS	fortgeschritten	ist;

Zu	8.:

Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus arbeitet mit der IT Baden-
Württemberg	 (BITBW)	 und	 dem	 Ministerium	 des	 Inneren,	 für	 Digitalisierung	
und Kommunen zusammen, um mehrere Förderprogramme in FöBIS zu imple-
mentieren. 

Die Förderprogramme „Förderung von Örtlichen Gemeinschaftsausstellungen der 
Gewerbe-	 und	 Handelsvereine	 (Leistungsschauen)“,	 und	 „Horizont	 Handwerk“	
wurden im Rahmen der Schnelldigitalisierung in FöBIS integriert. Bei der „Tou-
rismusmarketingförderung“	wurde	im	Rahmen	der	Schnelldigitalisierung	ein	Pro-
totyp	erstellt.	Die	drei	Programme	befinden	sich	aktuell	in	der	Testphase	für	die	
digitale Antragserfassung, -prüfung und -bewilligung. Das „Tourismusinfrastruk-
turprogramm	 (TIP)“	 ist	 beim	Ministerium	 des	 Inneren,	 für	 Digitalisierung	 und	
Kommunen angemeldet, um ebenfalls digitalisiert zu werden.

Die medienbruchfreie Abwicklung der Förderprogramme ist nur mit der Anbin-
dung von weiteren IT-Verfahren, wie bspw. der E-Akte oder auch service-bw 
möglich. Dabei ist klar hervorzuheben, dass die E-Akte und service-bw weitere 
Bausteine darstellen, um die Digitalisierung zu vervollständigen. Hierzu gehört 
auch die medienbruchfreie Antragstellung, die über service-bw erfolgen kann. 



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 7730

7

FöBIS funktioniert auch ohne diese beiden Bausteine. Daher ist es sinnvoll und 
erforderlich erst das Förderprogramm in FöBIS vollständig zu implementieren, 
um im nächsten Schritt die jeweiligen Schnittstellen E-Akte und service-bw anzu-
binden. Die Anbindung des Fachverfahrens FöBIS zur E-Akte ist derzeit in Ent-
wicklung und es ist seitens der BITBW vorgesehen, die Schnittstelle zur eAkte in 
2025 einzurichten. Die bisherigen Erfahrungen, die aus der Schnittstelle SAP und 
E-Akte gesammelt werden konnten, werden für FöBIS genutzt, um die Anbin-
dung bei der Breitbandförderung im Ministerium des Inneren, für Digitalisierung 
und Kommunen zu pilotieren. 

Da FöBIS keine Möglichkeit einer formellen Einbindung anderer Referate im 
Rahmen eines Mitzeichnungsverfahrens vorsieht, hat das Ministerium für Wirt-
schaft, Arbeit und Tourismus mit Blick auf das Förderprogramm „Leistungs-
schauen“	gemeinsam	mit	BITBW	einen	Musterbearbeitungsvermerk	entwickelt,	
der in FöBIS hinterlegt wird und händisch in die E-Akte gezogen wird. Beim 
Mittelabruf, der auch über FöBIS abgewickelt werden kann, fertigt das zustän-
dige	Fachreferat	einen	Screenshot	der	FöBIS-Benutzeroberfläche,	aus	der	sich	die	
sachliche und rechnerische Richtigkeit des Mittelabrufs ergibt, und leitet diesen in 
der E-Akte dem Haushaltsreferat zu.

Auch zu service-bw besteht zwar grundsätzlich bereits eine entsprechende Schnitt-
stelle. Diese muss aber an das jeweilige Förderprogramm individuell angepasst 
werden, wodurch je nach Komplexität des Förderprogramms zusätzlicher Auf-
wand entsteht.

In	Zusammenarbeit	mit	 der	BITBW	und	dem	Ministerium	des	 Inneren,	 für	Di-
gitalisierung und Kommunen sollen die Prozesse zusammengeführt und weiter 
vereinheitlicht werden.

 9.  inwieweit die Umsetzung und Zielerreichung der Förderprogramme im Ge-
schäftsbereich des Wirtschaftsministeriums durch ein systematisches und kon-
sistentes	Monitoringsystem	unterstützt	werden;

10.		inwieweit	die	Datenerfassung	und	-auswertung	sowie	das	Berichtswesen	des	
Monitorings	automatisiert	erfolgen;

Zu	9.	und	10.:

Zu	den	Ziffern	9	und	10	wird	aufgrund	des	Zusammenhangs	gemeinsam	Stellung	
genommen.

Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus führt in Abstimmung mit 
den beauftragten Projektträgern und Dienstleistern sowie der L-Bank ein bedarfs-
gerechtes, individuelles Monitoring der verschiedenen Landesförderprogramme 
durch,	um	den	spezifischen	Zielvorgaben	der	jeweiligen	Themenfelder	gerecht	zu	
werden.	Eine	jährliche	Erhebung	der	Fördercontrolling-Ist-Zahlen	dient	unter	an-
derem	der	Darstellung	im	Abgeordneteninformationssystem	und	wird	regelmäßig	
auf Aktualität und Vollständigkeit überprüft. Das Reporting in den verschiedenen 
Förderprogrammen wird mit den jeweils beauftragten Dienstleistern bzw. Projekt-
trägern abgestimmt. Dabei werden bevorzugt digitale und automatisierte Anwen-
dungen genutzt.

Die Förderung im Rahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung 
(EFRE)	unterliegt	einem	strukturierten	und	einheitlichen	Monitoringsystem.	Die-
ses	 System	 basiert	 auf	 den	 Erfahrungen	 aus	 früheren	 Förderperioden	 und	wird	
kontinuierlich	 angepasst.	 Zur	Umsetzung	 des	 ergebnisorientierten	 und	 auf	 Effi-
zienz	und	Effektivität	ausgerichteten	Förderansatzes	wird	in	der	Dachverordnung	
der europäischen Strukturfonds bereits die Interventionslogik mit stringenten 
Wirkungsketten	vorgegeben.	Zur	Messung	des	Fortschritts	und	der	Zielerreichung	
des	 Programms	werden	 vordefinierte	 Finanz-,	Output-	 und	 Ergebnisindikatoren	
erhoben.	 Zudem	 ist	 zu	 Beginn	 der	 Förderperiode	 ein	 Bewertungsplan	 für	 das	
 EFRE-Programm Baden-Württemberg erstellt worden. In Evaluationen einzelner 
Förderinstrumente	werden	neben	der	Umsetzung	insbesondere	die	Zielerreichung	
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und Wirkungen der Maßnahmen untersucht. Dabei wird auch berücksichtigt, ob 
und	inwieweit	die	Maßnahmen	einzeln	und	im	Zusammenspiel	geeignet	sind,	die	
Ziele	der	Landespolitik	zu	unterstützen.

11.  inwiefern bestehende Förderprogramme im Geschäftsbereich des Wirtschafts-
ministeriums unter Einbeziehung der Erfahrungen von Antragstellenden eva-
luiert werden und wie diese Erkenntnisse bei der Entwicklung neuer Programme 
berücksichtigt	werden;

Zu	11.:

Die	verschiedenen	Fördermaßnahmen	und	-programme	im	Zuständigkeitsbereich	
des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus werden fortlaufend auf 
die	beabsichtigte	Zielerreichung	geprüft.	Der	Erfolg	und	die	Zielerreichung	der	
jeweiligen Förderprogramme wird u. a. anhand der Teilnehmerzahlen für Bera-
tungsangebote, der Antrags- und Bewilligungszahlen sowie der umgesetzten Vor-
haben	(teilweise	auch	unter	Beteiligung	beauftragter	Dienstleister)	überwacht,	so-
dass erforderliche Anpassungen oder Korrekturen zeitnah erkannt und kurzfristig 
vorgenommen werden können. Hierbei ist zwischen der fortlaufenden und beglei-
tenden	Analyse	der	jeweiligen	Maßnahmen	durch	das	Ministerium	und	zusätzli-
cher Evaluierungen durch externe Dienstleister oder Forschungseinrichtungen zu 
unterscheiden. Dabei werden insbesondere auch Erfahrungen der Antragsteller 
abgefragt und können so bei Anpassungen oder der Neuausrichtung von Förder-
maßnahmen	einfließen.

Darüber hinaus steht das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus hin-
sichtlich der Aufwände zur Beantragung sowie zur Abrechnung und Bericht-
erstattung auch in regelmäßigem Austausch mit den Wirtschaftsverbänden, mit 
der L-Bank oder beauftragten Projektträgern. Sie nehmen Rückmeldungen zu 
Problemen	bei	der	Umsetzung	der	Programme	oder	Vorschläge	zu	Verbesserun-
gen entgegen und versuchen, nach Möglichkeit eine Lösung im Sinne der Antrag-
stellenden	zu	finden.

Unter	anderem	wird	bei	der	Umsetzung	des	ESF	im	Ministerium	für	Wirtschaft,	
Arbeit und Tourismus die Programmdurchführung über den gesamten Förderzeit-
raum durch das Institut für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik GmbH in 
Köln	 (ISG),	 systematisch	 erfasst	 (Monitoring)	 und	 bewertet	 (Evaluierung).	Die	
Evaluierung untersucht, welchen Beitrag die ESF-Plus-Förderung zur Erreichung 
der	im	Programm	festgelegten	Ziele	und	des	politischen	Kernziels	eines	soziale-
ren	und	 inklusiveren	Europas	 durch	die	Umsetzung	der	 europäischen	Säule	 so-
zialer Rechte leistet. Außerdem werden die Ergebnisse dafür verwendet, die Ge-
staltung	und	Umsetzung	von	Fördermaßnahmen	qualitativ	zu	verbessern	und	die	
Wirksamkeit	und	Effizienz	zu	steigern.

Da	 im	Rahmen	des	Europäischen	Fonds	 für	 regionale	Entwicklung	 (EFRE)	nur	
eine begrenzte Anzahl von Begünstigten an einem kleinen Programm direkt teil-
nehmen kann, ist die Planung der Maßnahmen von einem umfassenden Konsulta-
tionsprozess geprägt. Die Rückmeldungen der Programmpartner und Antragstel-
lenden werden fortlaufend in die Planung integriert. Nach der Genehmigung des 
Operationellen	Programms	arbeitet	 das	Land	bei	 der	Umsetzung,	Überwachung	
und Evaluation des Programms mit etablierten Netzwerken, wie dem Begleitaus-
schuss, zusammen. Dieser Ausschuss besteht aus Vertretern der Verwaltungsbe-
hörde, der beteiligten Bundesbehörden sowie von Kommunen, Wirtschaft, Wis-
senschaft,	 sozialen	 und	 Umweltorganisationen	 und	 der	 Zivilgesellschaft,	 ein-
schließlich Nichtregierungsorganisationen und Gleichstellungsstellen. Der Be-
gleitausschuss überwacht die Durchführung des Programms und die Fortschritte 
bei	der	Zielerreichung	und	gibt	wichtige	Anregungen	zur	Berücksichtigung	regio-
naler	und	lokaler	Bedürfnisse.	Zudem	werden	nach	einem	vom	Begleitausschuss	
genehmigten Bewertungsplan einzelne EFRE-Förderlinien als auch das Gesamt-
programm	begleitenden	Evaluationen	unterzogen,	die	neben	der	Umsetzung	ins-
besondere	die	Zielerreichung	und	Wirkungen	der	Maßnahmen	untersuchen.	Dabei	
wird	auch	berücksichtigt,	ob	und	inwieweit	die	Maßnahmen	einzeln	und	im	Zu-
sammenspiel	geeignet	sind,	die	Ziele	der	Landespolitik	als	auch	der	EU-Struktur-
politik zu unterstützen.
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Bei	 der	 Förderung	 von	 Unternehmensberatungen	 findet	 eine	 jährliche	 interne	
Evaluierung statt. Dazu werden ausgewählte Kennzahlen, wie beispielsweise die 
Anzahl	 der	 beratenen	 Unternehmen,	 die	 Anzahl	 der	 geleisteten	 Tagewerke	 für	
Einzelberatungen, Existenzgründungsberatungen und Gruppenberatungen sowie 
die	Zufriedenheit	der	Beratenen	durch	ein	standardisiertes	Verfahren	bei	den	Zu-
wendungsempfängern erhoben und so die Darstellung der Daten bzw. Ergebnisse 
mittels Übersichten ermöglicht. Diese werden im Rahmen der sachlichen Prüfung 
gemäß	der	LHO	ausgewertet	und	bewertet.

Für	die	Initiative	„Horizont	Handwerk“	besteht	derzeit	noch	kein	systematisches	
und konsistentes Monitoring. Allerdings sollen im Rahmen einer derzeit laufen-
den externen Evaluation der Initiative auch Ansatzpunkte für eine Überarbeitung 
des	bestehenden	Ziel-	und	Kennzahlensystems	für	eine	bessere	Erfolgs-	und	Wir-
kungskontrolle	identifiziert	werden.	Die	Ergebnisse	der	Evaluation	liegen	aktuell	
noch nicht vor.

Das	 Frühphasenfinanzierungsprogramm	 Start-up	 BW	 Pre-Seed	 wurde	 im	 Jahr	
2022 extern evaluiert. Ein zentrales Ergebnis war, dass kaum eines der geför-
derten Start-ups ohne die Pre-Seed-Finanzierung in der Lage gewesen wäre, das 
Gründungsvorhaben	 im	gleichen	Umfang	und	mit	der	gleichen	Dynamik	umzu-
setzen. Die weiteren Maßnahmen der Landeskampagne Start-up BW werden ak-
tuell hinsichtlich ihrer Wirkungen extern evaluiert. Die Ergebnisse liegen voraus-
sichtlich	im	Januar	2025	vor.	

12.		inwieweit	die	Ergebnisse	des	Berichts	des	Normenkontrollrats	„Vereinfachung	
von	Landesförderprogrammen“	aus	dem	Jahr	2023	genutzt	wurden,	um	Ver-
fahren im Geschäftsbereich des Wirtschaftsministeriums zu vereinfachen und 
weiterzuentwickeln;

Zu	12.:

Die	Landesregierung	hat	den	Normenkontrollrat	Baden-Württemberg	(NKR)	zur	
unabhängigen	Unterstützung	und	Beratung	 in	Fragen	des	Bürokratieabbaus	ein-
gesetzt.	Die	Vorlage	 von	 Empfehlungsberichten	 zu	 spezifischen	 Themen	 durch	
den NKR wird von der Landesregierung begrüßt. Der Empfehlungsbericht aus 
dem	Jahr	2022	war	ein	erster	Ansatz	des	NKR,	sich	mit	den	Bürokratiebelastun-
gen von Förderprogrammen des Landes zu befassen. Die Anregungen im Bericht 
zur Vereinfachung von Förderprogrammen werden wie alle Empfehlungen des 
NKR intensiv geprüft und in die weiteren Überlegungen zum Bürokratieabbau 
einbezogen.

Im	Fokus	der	Untersuchung	des	NKR	stand	die	Frage,	wie	Förderverfahren	 für	
Antragstellerinnen und Antragssteller vereinfacht werden können. Hierfür wur-
den	drei	ausgewählte	Förderprogramme	analysiert,	darunter	die	Digitalisierungs-
prämie	Plus	–	Zuschussvariante.	Auch	das	Ministerium	für	Wirtschaft,	Arbeit	und	
Tourismus misst der Evaluierung von Förderprozessen aus Perspektive der An-
tragstellerinnen und Antragsteller hinsichtlich Verständlichkeit und Handhabbar-
keit	große	Bedeutung	bei.	Zum	Stand	der	Umsetzung	wird	auf	die	Stellungnahme	
zur Drucksache 17/7336 verwiesen.

13.  welche konkreten Maßnahmen die Landesregierung plant, um die Digitali-
sierung der Förderprogramme im Ressort des Wirtschaftsministeriums in den 
kommenden zwei Jahren weiter zu beschleunigen.

Zu	13.:

Am 13. Dezember 2022 hat der Ministerrat das Ministerium des Inneren, für Di-
gitalisierung und Kommunen beauftragt, in Abstimmung mit dem Ministerium 
für	Finanzen	und	den	Förderressorts	eine	flächendeckende	Einführung	von	FöBIS	
zu planen und im Rahmen der zur Verfügung gestellten Mittel umzusetzen. Dar-
aus resultierend werden aktuell vorwiegend weniger komplexe Förderprogramme 
im Rahmen der sog. Schnelldigitalisierung in FöBIS implementiert bzw. auf 
	deren	Geeignetheit	zur	Umsetzung	in	FöBIS	geprüft.	In	den	folgenden	Jahren	ist	
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in	 Zusammenarbeit	 mit	 dem	Ministerium	 des	 Inneren,	 für	 Digitalisierung	 und	
Kommunen die Prüfung und Implementierung von weiteren Förderprogrammen 
mit mittlerer und hoher Komplexität geplant.

Unabhängig	davon	ist	das	Ministerium	für	Wirtschaft,	Arbeit	und	Tourismus	im	
fortlaufenden Austausch mit der L-Bank und den weiteren beauftragten Dienst-
leistern und Projektträgern, um die Antragstellung im Sinne der Antragsteller und 
der Behörden weiter zu verbessern und gerade mit Blick auf einen vollständigen 
digitalen	und	medienbruchfreien	Ablauf	zu	vereinfachen.	Seit	dem	4.	Juni	2024	
ist	die	Antragstellung	der	Digitalisierungsprämie	Plus	(Zuschussvariante)	bei	der	
L-Bank über ein digitales Antragsportal möglich. Wie bereits in der Stellung-
nahme	zu	Ziffer	6	ausgeführt,	ist	zudem	bei	dem	Förderprogramm	„Innovations-
gutscheine“	eine	Digitalisierung	ab	Dezember	2024	vorgesehen.	

Dr.	Hoffmeister-Kraut
Ministerin für Wirtschaft,
Arbeit und Tourismus
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